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 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 

Feuchtwangen mit Umweltbericht 
 

 
 Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 50 für das 

Sondergebiet "Photovoltaikanlage Deponie" mit integriertem 
Grünordnungsplan und Umweltbericht 

 
 
 

 
Umweltbezogene Stellungnahmen 
 

- Landratsamt Ansbach: Aussagen zu Lichtemissionen sowie zum Abfallrecht 
- Regionaler Planungsverband Westmittelfranken: Aussagen zur Nutzung erneuerbarer 

Energien sowie zu Eingriffen in Natur und Landschaft  
- Staatliches Bauamt: Aussagen zu Lichtemissionen  
- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Ansbach: Aussagen zu 

Ausgleichsflächen, Randbegrünung und Emissionen  

 
 

 



















 
 

Staatliches Bauamt 
Postfach 2061    91514 Ansbach 

 STAATLICHES BAUAMT
ANSBACH

Hochbau
Straßenbau

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Bearbeiter/ Bearbeiterin Ansbach, 10.12.2021 
 S23-4622 Herr Stefan Hahn  0981-8905-1213  
  Zimmer   stefan.hahn@stbaan.bayern.de 
 

Amtssitz 
Staatliches Bauamt Ansbach 

Dienstgebäude   
 

Postfach 2061 91514 Ansbach   E-Mail und Internet 
 
poststelle@stbaan.bayern.de 
www.stbaan.bayern.de 

Würzburger Landstraße 22 91522 Ansbach Bischof-Meiser-Str. 11 91522 Ansbach 
 0981/8905 - 0 
  0981/8905 - 1104   0981/9529 - 0 

  0981/9529 - 130 
 

 

 
Stadt Feuchtwangen 
Kirchplatz 2 
91555 Feuchtwangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
Vollzug des Baugesetzbuches; 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. BauGB für die Aufstellung des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 50 für das Sondergebiet 
„Photovoltaikanlage Deponie“ mit integriertem Grünordnungsplan und 
Umweltbericht der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Staatliche Bauamt Ansbach nimmt zu der o. g. Bauleitplanung als Träger 
öffentlicher Belange wie folgt Stellung: 
 

1.  Flächennutzungsplan                              mit Landschaftsplan 

  Bebauungsplan   
      für das Sondergebiet „Photovoltaikanlage Deponie“     

 mit Grünordnungsplan 
     dient der Deckung dringenden Wohnbedarfs?    ja           nein 

  Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan 
  Sonstige Satzung 

  Frist für die Stellungnahme 10.12.2021 (§ 4 BauGB) 
 Frist: 1 Monat (§ 2 Abs. 4 BauGB-MaßnahmenG) 

2. Träger öffentlicher Belange 
 Straßenbauverwaltung: Staatliches Bauamt Ansbach 

Amtssitz                         Würzburger Landstraße 22 
                                       91522 Ansbach 

 



2.1  Keine Äußerung 
2.2  Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht 

     nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen. 
2.3  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan 

     berühren können, mit Angabe des Sachstandes. 
 

2.4  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher 
Regelung, die im Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden 
können (z. B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen) 

1. Die Bauverbotszone von 20 m entlang der Staatsstraße ist von jeglicher 
Bebauung / Photovoltaikanlagen / baulicher Anlage freizuhalten. Zudem 
ist mit der geplanten Eingrünung (Bäume /Hecke) und Einfriedung (Zaun) 
ein Abstand von mind. 15 m gemessen vom Rand der Fahrbahn der 
Staatsstraße einzuhalten. 

2. Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Staatsstraße darf 
nicht durch nachteilige Einwirkungen von der Photovoltaikanlage, z. B. 
Blendung durch Reflektionen (Spiegelung) des Sonnenlichtes auf den 
Voltaik-Paneelen (bei möglicher direkter Sichtbeziehung), beeinträchtigt 
werden. 

  Rechtsgrundlagen 
Bayer. Straßen- und Wegegesetz 
StVO 

  Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 
zu 1.  
keine 
zu 2.  
Der Schutz der Verkehrsteilnehmer vor Blendung ist durch geeignete 
Maßnahmen sicher zu stellen. Alternativ ist der Ausschluss einer Blendung,  
z. B. durch ein entsprechendes Gutachten, nachzuweisen. 
 



2.5  Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils 
mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 
 

 

 
Um Übermittlung einer Kopie der Abwägung der o. g. Punkte sowie einer Kopie 
des rechtsgültigen Bebauungsplanes (Satzung mit Plan) wird gebeten. Die 
Unterlagen können auch digital als pdf an poststelle@stbaan.bayern.de 
übermittelt werden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Stefan Hahn 
 
Stefan Hahn 
TAM 
 



 

Amt für Ernährung,  
Landwirtschaft und Forsten  

Ansbach 
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Mariusstraße 26 
91522 Ansbach 

Telefon 0981 8908-0 
Telefax 0981 20361-1026 

poststelle@aelf-an.bayern.de 
www.aelf-an.bayern.de 

 

  

AELF-AN • Mariusstraße 26 • 91522 Ansbach  

E-Mail 
Stadt Feuchtwangen 
Postfach 1257 
91552 Feuchtwangen 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom 
3/31- 

 
Unser Zeichen, Bitte bei Antwort angeben 

AELF-AN-L2.2-4612-1-477-2 
 

Name 
Jan Röger   

 
Telefon 

0981 8908-1236 
 

Ansbach, 09.12.2021 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 59 für das Sondergebiet 
"Photovoltaikanlage Deponie" 
mit gleichzeitiger Änderung des rechtswirksamen 
Flächennutzungsplanes der Stadt Feuchtwangen (20. Änderung) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu oben genannten Bebauungsplan nimmt das Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten wie folgt Stellung:  
 
2.5 Hinweise: 
Im Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ ist die Kom-
pensation von PV-Freiflächen geregelt. Der im Regelfall verwendete Kom-
pensationsfaktor von 0,2 kann unter gewissen Umständen auf 0,1 gesenkt 
werden (vgl. IMS IIB5-4112.79-037/09 vom 19.11.2009). Dies ist bei ein-
griffsminimierenden Maßnahmen z. B. der Verwendung von standortgemä-
ßem, autochthonem Saat- und Pflanzgut möglich. 
Bei dem oben genannten Bebauungsplan sollte geprüft werden, ob eine 
Verringerung des Kompensationsfaktors auf 0,1 möglich ist.  
An das Planungsgebiet grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an. 
Die hieraus resultierenden Emissionen wie Lärm und insbesondere Staub 
sind zu dulden.  
Die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen bis zur 
Grundstückgrenze darf durch die Freiflächenphotovoltaikanlage nicht ein-
geschränkt werden. 
 
Es bestehen keine Einwendungen gegen die Änderung des Flächennut-
zungsplanes. 
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Unter Beachtung der oben genannten Hinweise bestehen keine Einwen-
dungen gegen die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 59 für das Sondergebiet „Photovoltaik Deponie“. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Jan Röger  
 


